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§ 13
(1) Die Bevollmächtigten, deren Stellvertreter, die 

Hauptkontrolleure, die Oberkontrolleure und die Beauf
tragten werden durch den Vorsitzenden der Zentralen 
Kommission für Staatliche Kontrolle ernannt und ab
berufen.

(2) Das Recht zur Einstellung und Entlassung der 
Kontrolleure und übrigen Mitarbeiter der Zentralen 
Kommission für Staatliche Kontrolle hat der Vor
sitzende. Er kann es auf den Stellvertreter, die Mit
glieder der Kommission und die Bevollmächtigten 
delegieren.

§ 14
(1) Die Zentrale Kommission für Staatliche Kontrolle 

berät unter Leitung des Vorsitzenden, wie und mit 
welchen Ergebnissen die Aufgaben der Staatlichen Kon
trolle durchgeführt werden. Dabei sind insbesondere 
Maßnahmen festzulegen, wie bei den Kontrollen die 
Helfer der Staatlichen Kontrolle mithelfen und wie für 
die Erfüllung der Volkswirtschaftspläne alle materiellen 
und geistigen Reserven nutzbar zu machen sind. Es ist 
darauf einzuwirken, daß durch die allseitige Anwen
dung und Weiterentwicklung des sozialistischen Arbeits
stils die staatliche Leitungstätigkeit verbessert wird 
und durch die Tätigkeit der Staatlichen Kontrolle prak
tische Beispiele zur größtmögliche^ Teilnahme der Be
völkerung an der Lösung der staatlichen Aufgaben 
organisiert werden.

(2) Zu den Beratungen in der Kommission sind 
Hauptkontrolleure, Bevollmächtigte und Kreiskontroll- 
beauftragte sowie bewährte Helfer der Staatlichen Kon
trolle hinzuzuziehen, die vom Vorsitzenden der Zen
tralen Kommission für Staatliche Kontrolle bestimmt 
werden*

(3) Die Beratungen der Kommission sind auch in Be
trieben und Einrichtungen unter Teilnahme von Werk
tätigen durchzuführen. Zu diesen Beratungen können 
zum Zwecke von Veränderungen an Ort und Stelle die 
für die Durchführung der Aufgaben verantwortlichen 
Leiter und Mitarbeiter der staatlichen Verwaltungs
organe hinzugezogen werden,

§ 15
(1) Bei den Bevollmächtigten der Zentralen Kommis

sion für Staatliche Kontrolle in den Bezirken werden 
zur Beratung der durchzuführenden Aufgaben Arbeits
besprechungen durchgeführt, an denen Mitarbeiter des 
Bevollmächtigten und Kreiskontrollbeauftragte sowie 
bewährte Helfer der Staatlichen Kontrolle teilnehmen.

(2) Die Bevollmächtigten können diese Beratungen 
ebenfalls an Schwerpunkten des sozialistischen Auf
baues unter Teilnahme der Bevölkerung und unter Hin
zuziehung der für die jeweiligen Aufgaben verantwort
lichen Leiter und Mitarbeiter der staatlichen Verwal
tung durchführen.

Arbeitsweise
§ 16

Die Zentrale Kommission für Staatliche Kontrolle 
orientiert sich bei der Durchführung ihrer Aufgaben auf 
Schwerpunkte des sozialistischen Aufbaues, die sich aus 
der Perspektive des siegreichen Aufbaues des Sozialis
mus in der Deutschen Demokratischen Republik erge
ben und die auf Grund der Erfüllung der Volkswirt
schaftspläne festzulegen sind

517
(1) Die Zentrale Kommission für Staatliche Kontrolle 

stützt sich in der Durchführung ihrer Aufgaben auf die 
breite Mitarbeit der Werktätigen und ihrer Massen
organisationen.

(2) Jede Kontrolle ist unter dem Gesichtspunkt durch
zuführen, die bestehenden Formen der Einbeziehung 
der Werktätigen zu nutzen und neue Formen und Me
thoden der Teilnahme der Massen bei der Lösung 
staatlicher Aufgaben und der sozialistischen Bewußt
seinsbildung zu entwickeln und zu unterstützen. Die 
Mitarbeiter der Zentralen Kommission für Staatliche 
Kontrolle sollen sich an den bestehenden Formen der 
Mitarbeit der Werktätigen, insbesondere am Nationalen 
Aufbauwerk, selbst aktiv beteiligen.

(3) Durch die Kontrolltätigkeit ist in enger Zusam
menarbeit mit den Gewerkschaften zu gewährleisten, 
daß die Rechte der Arbeiter auf Teilnahme an der 
Staats- und Wirtschaftsführung, an der Ausarbeitung 
und Durchführung der Pläne und an der unmittelbaren 
Leitung der Produktion voll wirksam werden.

(4) Die Kontrollen sind in enger Verbindung mit den 
Ausschüssen der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland, den Arbeiterkontrolleuren, den Betriebs
gewerkschaftsleitungen, den FDJ-Kontrollposten und 
sonstigen Formen der gesellschaftlichen Kontrolle 
durchzuführen, damit immer breitere Kreise der Bevöl
kerung durch ihre Teilnahme an den Kontrollen zu 
bewußten Mitgestaltern bei der Schaffung der sozialisti
schen Gesellschaftsordnung werden.

§18
(1) Zur Durchführung der Kontrolle sind Komplex

brigaden zu bilden, zu denen außer den Helfern der 
Staatlichen Kontrolle Mitarbeiter der kontrollierten 
Einrichtungen und der für die Durchführung der Auf
gaben verantwortlichen staatlichen Verwaltungsorgane 
nach Absprache mit den Leitern hinzugezogen werden.

(2) Die besondere Aufgabe der Komplexbrigaden be
steht in der Änderung bestehender Zustände durch An
wendung und Weiterentwicklung des sozialistischen 
Arbeitsstils. Beispiele des neuen Arbeitsstils sowie 
neuer Methoden und Erfolge in der sozialistischen Ent
wicklung und in der Bewußtseinsbildung sind zu för
dern und zu verallgemeinern.

(3) Jegliche Erscheinungen der Stagnation, der Selbst
lauftheorie, des neutralen Verhaltens von Mitarbeitern 
im Staatsapparat sind ohne Ansehen der Person durch 
politisch-ideologische Auseinandersetzungen zu beseiti
gen. Die$e Auseinandersetzungen müssen dazu führen, 
daß die Trennung der fachlichen von der politischen 
Arbeit überwunden wird und alle anderen hemmenden 
Faktoren beim Vormarsch des Sozialismus schnell und 
gründlidi beseitigt werden.

(4) Die Kontrollen sind vor allem im Produktions
geschehen durchzuführen, um mit Hilfe der schöpfe
rischen Kräfte der Werktätigen an Ort und Stelle Ver
änderungen in der Zielsetzung höherer ökonomischer 
Ergebnisse herbeizuführen. Die Mitarbeiter der Staat
lichen Kontrolle beteiligen sich dabei zur Qualifizierung 
ihrer Tätigkeit in den kontrollierten Einrichtungen an 
der produktiven Arbeit.

§19
Bei der Durchführung der Kontrollen ist auf die Vor

bereitung und Durchführung von Produktionsberatun-


